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Kirchengesetz 

zum Vertrag über die gemeinsame Wahrnehmung vQn Aufgaben der 
We_ltmission und des kirchlichen Weltdienstes im Bereich der evangelisch-
lutherischen Kirchen in Schleswig-Holstein und Hambw-g 

· · ' 

vom 29. 3. 1971 

Die Synode hat gemäß Artikel 42 Abs. 4 und Artikel 45 der Kiircheriver-
fässung als IGrchen,gesetz beschlossen: 

. ·' · 

Einziger Artikel 

(1) Dem Vertrag der evangelisch-lutherischen Kirchen dn Schleswig-Hol
stein uhd Hamburg über die ,gemeinsame Wahmehmung von Aufgaiben
der Weltmission und d� kirchlichen Weltdienst-es, der diesem Gesetz als
Anlage beigefügt ist, wird zugestimmt.

. . . . 

(2) Der Landeskirchenrat wird gemäß Artilkel 76 der Kirchenverfassung
ermächtiigt, den· Vert11ag für die E_v:angelisch-I.iutherische. Landeskirche
Eutin 21u unterzeichnen:

· Eutin, den .15. April 197i
Die KirchenJeitung 
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Vertrag 

der evangelisch-lutherischen Kirchen in Schleswig-Holstein und Hamburg 
über die gemeinsame Wahrnehmung von Aufgaben der W•el�mission und• · • f · des kirchlichen 

· · · 

Die eivang,el:isch-lutherischen Kirchen in Sch1esw'ig-Holstein und Ham
burg, nämlich 

die Evang,elisch-Lutherische Landeskirche Schleswig-Holsteins 
- vertreten durch den Vorsitzenden der Kirchenleitung und den Präsi
denten des Landeskirchenamtes -, 

die Eviangelisch-lutherisch•e Kirche im Hamburgisch,en staate 
- v•erti,eten durch den Kirchenrat -,--, 

,die Evangelisch-lutherische Kirche in Lübeck 
- vertreten durch die Kirchenleitung -,

die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Eutin 
- vertreten durch den Landeskirchenrat -, einerseits, und 

die Schleswig-Holsteinische evangelisch-lutherische .MiISsionsgesellschaft zu 
Breklum 
-vertreten durch den Engeren Vorstand-, ande:nerseits,

schildeßen dn dem Wiillen, ih11e Verantwortung für dLe WeltmLssion und den 
,roirchlichen Weltdienst verstä11kt gemeinsam wahrzunehmen, und in dem 
Bestr,eben, dte in diesem Dienst tätigen Kräfte zusammenzufass,en, den 
folgenden Vertrag: 

§ 1 

(1) Die am 10. April 1877 in Breklum gegründete „Schleswig-Holste1nische
ev.�luth. Missionsgesellschlaft" i!St unbeschadet ihrer selbständigen Rechts
persönlichkeit gemeinsame Einrichtung .der vert:r,agschließenden Kiirchen 
für die Auf@aben der Weltmission und des kirchlichen Weltdienstes.

(2) Sie führt nach Änderung ihrer Satzung die Bezeichnung 

„NOR:DELBISCHES ZENTRUM 

für Weltmission und kirchlichen Weltdienst" 

(No11defüisches Missionszentnum). 

§ 2

(1) In Ubereinstimmung mit seinen satzungsmäßigen Zwecken nimmt
das Nord.elbische Missionszentrum insbesondei,e die folgenden Aufga:ben
wahr:
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.a) Fachaus'bildung und ständige Betreuung theologischer und an
derer missionarischer und missionsdtakonischer Mita:ribeiter; 

b) Koordinierung aller Planung-en zur Förderung von Programmen
und Proj,ekten auf dem Gebi�te der Weltmission und des kirch
lichen Weltdienstes;

c) personelle und finanzielle Unterstützung von Programmen und
Projekten ,auf dem Gebiete de.J,' Weltmission und des k!i,rchlichen
Weltdienstes;

d) -Pflege 'IIDd Beziehungen zu den Partneiikirchen in der Ökumene;

e) Beratung der Kirchengemeinden, der Propste'ien und der übri
gen kirchlichen Körperschaften sowie der freien Arbeitskreise
und Förderv,ereine;

f) Information der öffentl'i�eit;

,g) Zurüstung und Einsatz missionarischer Dienstgr.uppen; 

h) Zusammena:vbei:t mit d,en E.inrichtungen und D'ienststeHen für 
Weltmission und kirchlichen Weltdienst im In- und Ausland.

(2) Das No:vdelbische Missionszentrum arbeitet ,mit anderen Missionsge
selJschaften zusammen und trifft. mit diesen die dafür nötig!;m Vereinba
rungen.

§ 3

(1) Das NOI"delb'ische Missionszentrum ordnet und verwaltet seine Ange
legenheiten selbständig. Das geschieht im Rahmen des geltenden Rechts,
insbesondere des Rechts der vertragschUeßenden Kirchen.

(2) Das NOI1delbische 1\/Iissionszentrum leitet den Kirchenleitungen und
Synoden der vertragschließenden Kirchen jährlich einen Rechenschafts
bericht· zu. Seine V.ertreter sollen in den Rirchen1eitungen und Synoden
regelmäßig berichten.

§ 4

(-1) Die vertragschldeßenden Kirchen. wirken da:r;auf hin, daß das Nord
elb'ische Mispionszentrum seine AufgaJben und Verpflichtiungen nach die
sem V.ertrage erfüHt. Sie haben den Satzungszweck des Nordelbischen 
Missionszentrums und dessen Rechte nach diesem V-ertrage zu wahren. 

(2) D.Le vertragschließenden KiTchen können die Aussetzung beschlosse
ner Maßnahmen verlangen, wenn S:ie diesem Vertrage oder sonstigem 
mchldchem Recht widersprechen. 
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(3) HaushaJts- und Stellenp1an des Norde]bischen Missionszentrums wer
den im Einvernehmen mit der kirchlichen Aufsicht aufgestellt. Die kirch
liche Arufäicht v,eranlaßt die Priüfung des Haushalts und der Ja,hresrech
nung. 

§ 5

Die Durchführung der Aufsichtsbestimmungen, insbesondere nach § 4 
dieses Vertrages, obliegt der Ev.�Luth. Landeskirche Schleswig-Halste.ins 
im Einvemehmen niit den _übrigen vertragschließenden Kirchen. 

§ 6

Die v-ertragschließenden Kirchen werden dem Nordelbischen Missionszen
trum nach Maßgabe seines Stellenplans hauptamtliche Mitarbeiter unter 
W:ahrung dienstrecht1icher .Anwartschaften und Rechte zur Verfügung 
stellen. Das Nähel'e wird unter den vertragschließenden Kirchen verein
bart. 

§ 7 

(1) Die Schleswig-Holsteinische evangelisch"luther.ische Missionsgesell
schaft zu Briek1um hat sich unter dem 3. 12. 1970 eine neue Satzung ge
.geben. Dieser Satzung wird als Bestandteil dieses V•ertmges zugestimmt. 

(2) Anderungen der Satzung bedürfen der Zustimmung der vertrag
schl'ießenden Kirchen.

§ 8

Mit Bildung der Nordelbischen Ev,angeLisch-Lu1Jhe1,ischen Kirche als Kör
perschaft öffentlichen Rechts tritt diese ·in der Rechtsnachfolge der ver
tragschließenden Kirchen 'in diesen Vertrag ein. Ihr Verhältnis zum 
Nordelbischen Missionszentrum ist im Sinne der Grundsätze dieses Ver
trages neu zu regeln. 

§ 9 

Dieser Vertrag bedarf der t:i:rchengesetzlichen Bestätigung durch die ver
tragschließenden Kirchen .. Er tritt am Monatsernten des 2. Monats, der 
auf die Vernbschiedung d"19 letzten Bestätigungsgesetzes folgt, i:n Kraft. 
Er ist in den Amtsblätter� aller vertragschHeßenden E;irchen · 2IU veröf
tentlichen. 




